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Merkblatt zur Benutzung von Gesetzesmaterialien 
für Kreditpunkteklausuren 

(gültig ab 1. November 2017) 

 

Folgende angekreuzte Materialien dürfen in die jeweilige Klausur (Prüfung) mitge-
bracht werden: 

 Markierungen, Hervorhebungen, Beschriftungen sowie andere Bearbeitungen der 

zulässigen Hilfsmittel sind nicht erlaubt. Auch Griffregister sind nicht gestattet. Die 

genannten Materialien sind nur in unbearbeitetem Zustand verwendbar. 

 Unzulässig bearbeitete und/oder die Verwendung anderer nicht zugelassener Hilfs-

mittel haben eine Wertung als Täuschungsversuch zur Folge und führen zu einer 

Bewertung mit der Note 5,0 (nicht bestanden)! 
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Steuergesetze X X  X X  X 

Steuerrichtlinien     X   

Steuererlasse     X   

OECD-MA (2010)   X X    

EG-Vertrag        

HGB X       

Nicht program-
mierbarer 
Taschenrechner 

X X X X X  X 


